
 

 

 

 

 

 

 

 

Der Nachweis der Versetzungshäufigkeit konnte nun auch in Bezug auf das 

Zivilpersonal erfolgreich geführt werden und das Bundesministerium der Finan-

zen (BMF) hat am 24. Februar 2021 sein Einvernehmen erklärt, die Wahlmög-

lichkeit zwischen Trennungsgeld (TG) und Umzugskostenvergütung (UKV) - 

sogenannte 3+5-Regelung - ebenfalls für das Zivilpersonal unbefristet zu ge-

währen. 

Damit besteht jetzt auch bei allen zivilen Bundeswehrangehörigen Rechtssi-

cherheit über den 31. Dezember 2021 hinaus und diese Regelung findet sta-

tusübergreifend unbefristet Anwendung. 

Eine langjährige Forderung des VBB wurde umgesetzt! Unser Dank gilt allen 

Beteiligten! 

Weitere Informationen können der VBB-Homepage www.vbb-bund.de entnom-

men werden. 

                     

                       #WirsindVBB – Für das Zivilpersonal der Bundeswehr! 

 

 

 

 

           Entfristung der 3 + 5 Regelung (UKV/TG)  

                           für das Zivilpersonal! 
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